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Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neuenkirchen

Beschlussvorlage

Federführend:
Fachbereich zentrale Dienste und 
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO-34-ZDFi-2016-176
öffentlich
28.01.2016
Yvonne Otte 

Zuwendung Vereine

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 09.02.2016 Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen Entscheidung

Sachverhalt:
Der Sport- und Freizeitverein Ihlenfeld e.V. bittet die Gemeinde um Unterstützung der 
ehrenamtlichen Vereinsarbeit in Form einer finanziellen Hilfe für das Jahr 2016.

Laut dem Haushaltssicherungskonzept aus dem Jahr 2011 ist für den Haushalt 2016 eine 
Summe von 2.600,00 € für die Zuwendungen geplant.

Die Verteilung 2014 sah folgendermaßen aus:
- Sport- und Freizeitverein Ihlenfeld e. V. erhielt 1.000,00 €
- SV Friedrich Ludwig Jahn erhielt auch 1.000,00 €
- die Volkssolidarität und der Dorfclub Neuenkirchen jeweils 300,00 €

Mitwirkungsverbot: 

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist <<Mitglied des Gremiums>> von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Neuenkirchen beschließt auf ihrer heutigen Sitzung die finanzielle 
Unterstützung folgender Vereine:

- Sport- und Freizeitverein Ihlenfeld e.V. mit 1.000 €
- SV Friedrich Ludwig Jahn mit 1.000 €
- Volkssolidarität mit 300 €
- Dorfclub Neuenkirchen mit 300 €

Die Auszahlung der Unterstützung erfolgt auf Antrag des Vereins.

Finanzielle Auswirkungen:
Ja

X Nein
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